
die Haftung fehlerhafter Produkte in Kraft, das so genannte 
Produkthaftungsgesetz. Es sagt in den wichtigsten Passa-
gen folgendes aus: Wird durch den Fehler eines Produkts 
jemand getötet, verletzt oder die Gesundheit beeinträchtigt 
oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Pro-
dukts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstan-
denen Schaden zu ersetzen.

Interessant wird die Sache für so manchen Marktteil-
nehmer schon bei der Definition. Laut Gesetz gilt nicht nur 
derjenige als Hersteller, der das Endprodukt, einen Grundstoff 
oder ein Teilprodukt herstellt, sondern auch derjenige, der sich 
durch das Anbringen seines Namens, seiner Marke oder eines 
anderen unterscheidungskräftigen Kennzeichens als Hersteller 
ausgibt. 

Auf den PV-Bereich übertragen bedeutet das: Wer Module 
labelt, hat die Pflichten des Herstellers. Werden die Module mit 
einer langen Leistungsgarantie gelabelt, dann hat man sich mit 
eventuellen Ansprüchen aus dieser Garantie zu beschäftigen 
und zwar für die Gesamtzeit der zugesagten Garantie.

Als Hersteller im Sinne des Gesetzes gilt unter Umstän-
den auch der Lieferant, nämlich für den Fall, dass der tatsäch-
liche Hersteller des Produkts nicht ermittelt werden kann. 

Hochbrisant wird die Sache, wenn Unternehmen Pro-
dukte aus Nicht-EU-Ländern importieren. Diese Unterneh-
men haben sich wie der Hersteller des Produkts behandeln 
zu lassen und es gibt kein Verweisungsrecht des Geschä-
digten an den tatsächlichen Hersteller. Hierüber muss man 
sich im Klaren sein, wenn man Module containerweise aus 
Asien importiert, damit handelt oder PV-Anlagen errichtet.

Schutz vor Konsequenzen
Wie kann man sich vor Inanspruchnahme und vor den Kon-
sequenzen der Inanspruchnahme schützen?

Zumindest wenn fehlerhafte Produkte Personen- und/
oder Sachschäden verursachen, kann eine richtig gewählte Be-
triebshaftpflichtversicherung vor den ärgsten Vermögensnach-
teilen schützen. Wichtig ist, dass das Risiko des Quasiherstel-
lers mitversichert und möglichst das komplette Programm 
der erweiterten Produkthaftpflichtversicherung enthalten 
ist. Das normale Produkthaftpflichtrisiko ist Bestandteil 
einer jeden Betriebshaftpflichtversicherung. Hierüber wird 
zumindest schon einmal Schutz geboten bei Inanspruch-
nahme wegen Personen- oder Sachschäden.

Die erweiterte Produkthaftpflichtversicherung 
greift in den Bereich der Gewährleistung. Es sind Ver-

mögensschäden versichert. Somit werden die wichtigsten 
Positionen aus dem Katalog möglicher Schadensursa-

chen, wie Aus- und Einbaukosten abgedeckt. Beispiel: 
Der Importeur asiatischer Module baut und verkauft 
PV-Anlagen. Es stellt sich heraus, dass die Module 
fehlerhaft sind und ausgetauscht werden müssen. 
Das Modul selbst wird nicht von der Deckung der 
Haftpflichtversicherung erfasst, wohl aber die Kos-
ten für den Ausbau der fehlerhaften und den Ein-
bau der fehlerfreien Module, sofern der Importeur 

die Module nicht selbst montiert hat.
Darüber hinaus gibt es noch die Positionen:

Aus- und Einbaukosten bei Einzelteiletausch und 
Reparaturkosten
Schäden durch mangelhafte Maschinen
Prüf- und Sortierkosten

Wichtig zu wissen ist, wie eine Haftpflichtversicherung 
funktioniert. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht pri-
vatrechtlichen Inhalts. Bei der Frage nach dem Verschul-
den für den Anspruch werden die geltenden Gesetze 
herangezogen. Gelangt der Versicherer zu der Auffassung, 
dass den Versicherungsnehmer ein Verschulden trifft, wird 

•

•
•
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er den Schaden regulieren. Kommt er zu der Auffassung, dass 
kein Verschulden seines Versicherungsnehmers vorliegt, wird 
er den Anspruch zurückweisen und notfalls gerichtlich die 
Schuldfrage ausfechten. Die Haftpflichtversicherung setzt 
sich deshalb aus folgenden zwei Komponenten zusammen: 
Leistungskomponente und Rechtsschutzkomponente.

Die Rechtschutzkomponente stößt allerdings manch-
mal auf das Unverständnis des Versicherungsnehmers. Dies 
sind Fälle, bei denen er glaubt, aus subjektiven Gründen für 
einen Schaden verantwortlich zu sein. Der Versicherer geht 
jedoch nicht konform und weist den Anspruch zurück, weil 
den Versicherungsnehmer kein Verschulden trifft. Hier sollte 
man sich immer vorstellen, wie man sich verhalten würde, 
wäre man nicht versichert. Kein Mensch möchte für etwas 
Schadenersatz leisten, wofür ihn kein Verschulden trifft.
Eine Betriebshaftpflichtversicherung schützt nie vor Inanspruch-
nahme bei Garantiefällen, zum Beispiel der Leistungsgarantie. 
Dieser Bereich der Vertragserfüllung sowie des unternehme-
rischen Risikos wird von einer Versicherung nicht erfasst.

Gewährleistung für zwei Jahre
Anders sieht es bei Fällen der gesetzlichen Gewährleistung 
aus, die in Deutschland auf zwei Jahre erweitert wurde. 
Wird der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Gewährleis-
tung wegen eines Produktschadens in Anspruch genommen, 
kann sich der Haftpflichtversicherer auf den Ablauf der Ge-
währleistung berufen. Verlängert das Unternehmen seinen 
Kunden die gesetzliche Gewährleistung, etwa auf fünf Jahre, 
ist darauf zu achten, dass eine entsprechende Regelung mit 
dem Betriebshaftpflichtversicherer herbeigeführt wird, da-

mit über die Versicherung weiterhin Deckung besteht. Bei 
Industriepolicen ist unter Umständen eine Verlängerung der 
Gewährleistung auf zehn Jahre möglich. Das fehlerhafte 
Produkt ist dabei nicht der Vertragsgegenstand, wohl aber 
der Personen- und/oder Sachschaden, der Dritten zugefügt 
wird sowie die Kostenpositionen aus der erweiterten Pro-
dukthaftpflichtversicherung.

Für Unternehmen, die regelmäßig mit Subunternehmern 
arbeiten, ist zu beachten, dass der vertragschließende Ge-
neralunternehmer bei einem Anspruch nie auf den Subun-
ternehmer verweisen kann, sondern sich mit dem Anspruch 
beschäftigen muss, den sein Kunde an ihn richtet. Insoweit 
ist es wichtig, in der Betriebshaftpflichtversicherung eine Re-
gelung enthalten zu haben, wonach das Subunternehmerrisi-
ko möglichst unlimitiert versichert ist.

Ich rate jedem Generalunternehmer ab, sich auf die 
Haftpflichtdeckungen seiner Subunternehmer zu verlassen.

Im Folgenden ein wichtiger Hinweis für diejenigen, die 
PV-Anlagen montieren lassen und glauben, diese seien in der 
Betriebshaftpflichtversicherung des Handwerkers gedeckt. 
Das ist ein weit verbreiterter Irrtum! Die Erfüllung des 
Werk- oder Kaufvertrags ist nie Bestandteil der Betriebshaft-
pflichtversicherung, weil der Versicherer Pfusch am Bau nicht 
decken will. Verursacht der Handwerker während der Mon-
tage einen Schaden an der Anlage, dann hat er dafür keinen 
Versicherungsschutz. Beispiel: Ein Modul fällt vom Dach auf 
ein Auto. Das Modul selbst wird nicht ersetzt, der Schaden 
an dem Auto schon. Vor den Schäden an der Anlage selbst 
schützt nur eine Montageversicherung. Zwischen der Be-
triebshaftpflichtversicherung und der Montageversicherung 
gibt es keine Überschneidungen. 

Heinz  
Liesenberg
Versicherungsmakler 
für erneuerbare  
Energien (insbesondere 
Photovoltaikanlagen)
Ahornweg 25
67122 Altrip
Tel. 06236/39-9461, 
Fax -8916
info@liesenberg- 
assekuranz.de 
www.liesenberg- 
assekuranz.de

Grenzen für die gemeindliche Steuerung 
Wo eine Gemeinde in raumordnerischen Vorranggebieten für oder gegen  
Windenergieanlagen „nachsteuern“ darf.

 Die Windenergienutzung ist im Außenbe-
reich privilegiert; dies verschafft ihr eine er-
höhte Durchsetzungskraft. Gesetzliches Ge-
genbild zur Privilegierung ist der so genannte 
Planvorbehalt. Danach kann auf der Ebene 
der Flächennutzungsplanung und der Raum-
ordnungsplanung durch Ausweisung von 
Konzentrationszonen erreicht werden, dass 
regelmäßig Windenergieanlagen nur noch in 
diesen Flächen zulässig sind. Ein häufiges Pro-
blem tritt auf, wenn sich die Standortgemein-
de entscheidet, diese Konzentrationsflächen 
mit einem Bebauungsplan zu überziehen, um 
Standorte der Windenergieanlagen und deren 
Abmessungen festzulegen. Dabei kommt es 
nicht selten noch einmal zu erheblichen Be-
schränkungen der Nutzung, und wesentliche 
Teile des Gebiets gehen damit als Standorte 
für Windenergieanlagen verloren. 

Für die Situation der Anpassung einer 
im Raumordnungsplan vorgesehenen Vor-
rangfläche liefert das Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Koblenz vom 9. April 2008 (8 C 
11217/07) einige erfreuliche Aussagen. In die-
sem Fall hatte die Gemeinde den gesamten 
nördlichen Teil der im Regionalen Raumord-
nungsplan vorgesehenen Konzentrationszo-
nen „weggeplant“, so dass auf einem Drittel 
der ursprünglichen Fläche keine Windenergie-

anlagen mehr zulässig waren. Sie begründete 
dies mit der möglichen Gefährdung einiger 
Brutvogelarten. Zwar sei unsicher, inwieweit 
die Vögel durch die Windenergieanlagen be-
droht seien, jedoch ergäben sich aus den vor-
gefundenen Standorten, dass Schutzabstände 
zu diesen naturschutzfachlich wertvollen Flä-
chen eingehalten werden müssen. 

Das Oberverwaltungsgericht geht in sei-
nem Urteil davon aus, dass die Einschrän-
kung der Vorrangfläche für die Windenergie-
nutzung durch den Bebauungsplan gegen § 1 
Abs. 4 BauGB verstößt. Es führt noch einmal 
grundsätzlich aus, dass für die planende Ge-
meinde eine strikte Bindung an die Ziele der 
Raumordnung besteht. Diese seien gerade 
bei der Konzentrationsplanung für Windener-
gienutzung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
besonders hervorgehoben, weil diese Flächen 
grundsätzlich für die Nutzung der Winden-
ergie zur Verfügung stehen müssten. Eine 
Einschränkung dieser Flächen sei nur mög-
lich, wenn besondere örtliche Gegebenheiten 
dies rechtfertigten. Vorliegend war jedoch im 
Raumordnungsplan bereits hinsichtlich natur-
schutzrechtlich bedeutsamer Flächen (Natur-
schutzgebiete, FFH-Gebiete) ein Abstandspuf-
fer vorgesehen. Eine nochmalige und darüber 
hinausgehende Berücksichtigung dieses Tabu-

Kriteriums im Bebauungsplan sei nur mög-
lich, wenn gewichtige städtebauliche Gründe 
dies erforderten. Dies war vorliegend nicht 
der Fall, denn aus der von der Gemeinde 
vorgenommenen Biotopkartierung ergab sich 
kein aktueller Bestand von schützenswerten 
Vögeln. Schließlich dürfe die Gemeinde auch 
keinen generellen Abstand zu einer Waldflä-
che von der Windenergienutzung freihalten, 
wenn der Raumordnungsplan die Waldflä-
chen selbst  – ohne Abstandsflächen – von der 
Windenergienutzung ausgenommen hat. 
Diese Entscheidung ist – soweit ersichtlich 

– die erste, die sich konkret mit der naturschutz-
fachlichen begründeten Begrenzung einer Vor-
rangfläche für die Windenergienutzung befasst. 
Die Aussagen des Gerichts zeigen deutlich die 
Grenzen der gemeindlichen Bauleitplanung. 
Jeder Planer von Windenergieanlagen, der mit 
einem Bebauungsplan konfrontiert ist, der we-
sentliche Bereiche der Windenergienutzung in 
einer Konzentrationszone ausschließt, sollte 
die obigen Aussagen im Blick behalten.  

Dr. Andreas Hinsch
-Fachanwalt für Verwaltungsrecht - 
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